
Mindestanforderungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR bzgl. der Dichtheitsprüfung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß § 61a LWG NW 

 
 
        Druckprüfung  opt. Inspektion  
 
Erstprüfung des Leitungsbestandes        (ob die opt. Insp. ausreichend ist, entscheidet der Sachkundige vor Ort) 
in Wasserschutzzonen (WSZ) 
 (ausgenommen sind neu hergestellte Leitungen) 
Erstprüfung des Leitungsbestandes        (ob die opt. Insp. ausreichend ist, entscheidet der Sachkundige vor Ort) 
 (ausgenommen sind neu hergestellte Leitungen) 
nach part. Reparatur  in WSZ         
nach part. Reparatur           
 (bei Reparaturen, die weniger als 50% der Entwässerungsanlage betreffen) 
nach Renovation in WSZ          
nach Renovation           
nach Erneuerung in WSZ          
nach Erneuerung           
nach Herstellung in WSZ          
nach Herstellung           
 


